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Bist du in einer Prüfungsordnung, wo dein Unizeugnis in ein 1. Staatsexamen umgewandelt
werden muss? Dann müsstest du das für das Drittfach vermutlich auch machen? bzw. du
bekommst direkt vom Prüfungsamt die Bescheinigung über die Fakultas. Sobald die
Bescheinigung bei der Bezirksregierung eingereicht wurde, darfst du offiziell das Fach
unterrichten.
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